
Hinweis: 
Bei dieser Satzung handelt es sich um eine Lesefassung der Satzung einschließlich sämtli-
cher Änderungssatzungen, die unverbindlich zur allgemeinen Information vorgesehen ist. 
Sie trifft keine rechtsverbindliche Aussage. 
 
 

Richtlinie der Stadt Lüdenscheid 
zur Einrichtung eines Altstadtbeirates zur Bürgerbeteiligung 

sowie zur Vergabe der Budgets aus den Verfügungsfonds 
im Stadtumbaugebiet „Altstadt Lüdenscheid“ vom 15.11.2017 

in der Fassung der Änderung vom 10.04.2019 
 
 
 
Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat folgende Richtlinie als Satzung beschlossen: 
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1 Präambel 
 

Die Stadt Lüdenscheid fördert die aktive Mitwirkung der Bewohnerinnen / Bewohner, 
freier Träger, Betriebe, Vereine und Initiativen bei der Weiterentwicklung und Um-
setzung des „Integrierten Handlungskonzepts (IHK) Altstadt“. 

 
Die Stadt Lüdenscheid richtet hierzu für das Programmgebiet einen „Altstadtbeirat” 
ein. Dieser diskutiert über die mit der Entwicklung der Altstadt verbundenen Vorha-
ben, er entscheidet zudem über den Einsatz der Mittel aus den Verfügungsfonds. 

 
Zur finanziellen Förderung von Projekten im Programmgebiet werden zwei Verfü-
gungsfonds eingerichtet. Gemeinwesenorientierte Vorhaben werden gemäß (gem.) 
Nr. 17 der FRL Stadterneuerung 2008 über den „Altstadtfonds“, investive Vorhaben 
gem. Nr. 14 der FRL Stadterneuerung 2008 über den „Investitionsfonds Altstadt“ ge-
fördert. Die Förderungen erfolgen im Rahmen von Zuwendungen des Bundes und 
des Landes NRW über das Programm „Stadtumbau West“, wobei ein Eigenmittelan-
teil der Stadt Lüdenscheid in Höhe von maximal 20 % enthalten ist. Die Laufzeiten 
beider Verfügungsfonds enden mit Ende des Durchführungszeitraumes für diese 
Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt. 

 
Ziel dieser Instrumente ist die Beteiligung der lokalen Akteure in der Altstadt bei der 
Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt. Durch die Verlagerung 
von Entscheidungskompetenz über die Verfügungsfonds in das Gebiet Altstadt sol-
len die Zuschüsse zu den Projekten, unter Beachtung der förderrechtlichen Bestim-
mungen, effizient vergeben werden. Es soll damit eine höhere Wirkung sowie eine 
höhere Identifikation der Menschen mit dem Gebiet der Altstadt erzielt werden. 

 
 
2 Altstadtbeirat 
 
2.1 Aufgaben des Altstadtbeirates 
 
2.1.1 Der Altstadtbeirat ist zusammen mit dem Altstadtbüro das Bindeglied zwischen der 

Stadt Lüdenscheid und den im Gebiet lebenden und arbeitenden Bewohnerinnen / 
Bewohnern, Vereinen, Verbänden und sonstigen bürgerschaftlichen Akteuren, so-
wie zu Gewerbetreibenden und Immobilienbesitzerinnen / -besitzer und zu den Ein-
richtungen und Institutionen im Programmgebiet. 

 
2.1.2 Der Altstadtbeirat dient der Information und der Diskussion gebietsbezogener The-

men. In seinen öffentlichen Sitzungen trägt er zur Herstellung von Transparenz und 
zum Austausch zwischen betroffenen und interessierten Bürgerinnen / Bürgern und 
zur Vernetzung aktiver Menschen und Institutionen im Stadtteil bei. Er hat eine Mul-
tiplikatorenfunktion und regt dadurch zum Mitmachen und zum zusätzlichen bürger-
schaftlichen Engagement an. 

 
2.1.3 Der Altstadtbeirat wirkt dabei mit, das IHK Altstadt vor Ort kontinuierlich demokra-

tisch abzustimmen und fortzuschreiben. Er hat eine beratende Funktion für die Ver-
waltung und für das Altstadtbüro, er kann Begehren an die Verwaltung und an den 
Rat der Stadt Lüdenscheid richten. 

 
2.1.4 Der Altstadtbeirat entscheidet über den Einsatz der Mittel aus dem Altstadtfonds 

(siehe Abschnitt 2.4) nach Maßgabe dieser Richtlinien und entsendet Mitglieder in 
die Vergabejury zum Investitionsfonds Altstadt (siehe Abschnitt 2.5). 



 
2.1.5 Der Altstadtbeirat verfügt ansonsten nicht über Entscheidungsbefugnisse wie die 

kommunalverfassungsrechtlich legitimierten Gremien der Stadt Lüdenscheid. 
 
 
2.2 Zusammensetzung und Funktionsweise des Altstadtbeirates 
 
2.2.1 Der Altstadtbeirat soll die gesellschaftliche, kulturelle und demografische Situation in 

der Altstadt abbilden. Er setzt sich zusammen aus Bewohnerinnen / Bewohnern mit 
erstem Wohnsitz in der Altstadt sowie aus fachkompetenten Personen aus Instituti-
onen, Vereinen usw., die in der Altstadt soziale, kulturelle, bildungsbezogene oder 
wirtschaftliche Belange vertreten. 

 
2.2.2 Die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder im Stadtteilbeirat wird auf 16 Personen 

festgelegt. Die Mitglieder des Altstadtbeirates sind namentlich zu benennen. Für je-
des Mitglied wird eine Stellvertretung namentlich benannt. Das Mindestalter für ei-
nen Sitz im Altstadtbeirat beträgt 16 Jahre. 

 
2.2.3 Vertreter des Altstadtbüros und der Verwaltung der Stadt Lüdenscheid sind regel-

mäßige Teilnehmer des Altstadtbeirates. Sie haben in den Sitzungen Rede- und An-
tragsrecht, aber kein Stimmrecht. Die Fraktionen des Rates des Stadt Lüdenscheid 
können jeweils eine Vertreterin / einen Vertreter als beratendes Mitglied für den Alt-
stadtbeirat benennen. 

 
2.2.4 Die in der Stadtteilarbeit seit längerem aktiven Gruppen und Einrichtungen werden 

durch das Altstadtbüro zur Benennung von geeigneten Personen für die jeweiligen 
Sitze im Altstadtbeirat aufgefordert und haben dann vier Wochen Zeit, diese zu be-
nennen. 

 
2.2.5 Die Besetzung der Sitze im Altstadtbeirat erfolgt durch eine Bestätigung der be-

nannten Mitglieder durch die anwesenden Teilnehmer einer öffentlich bekannt ge-
machten, für alle Bewohner offenen Veranstaltung wie ein Altstadttag oder eine 
Stadtteilkonferenz. 

 
2.2.6 Für die Besetzung der in Ziffer 2.2.8 mit N.N. bezeichneten stimmberechtigten Be-

wohnerinnen / Bewohner und Vertreterinnen / Vertreter der Themenbereiche und 
gegebenenfalls (ggf.) deren jeweilige Stellvertretungen werden interessierte und ge-
eignete Personen durch das Altstadtbüro über öffentliche Aufrufe gesucht. 
Sollten sich mehr Interessenten melden als Sitze im Altstadtbeirat zur Verfügung 
stehen, wird im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen wie Altstadttagen, Stadtteil-
konferenzen oder auf öffentlichen Sitzungen des Altstadtbeirats durch Los entschie-
den. 

 
2.2.7 Die Mitglieder des Altstadtbeirates sollen bei ihren Entscheidungen die Interessen 

des Stadtteils insgesamt im Blick haben. Sie sollen auch ihr jeweiliges Themenge-
biet vertreten, ohne dabei die Interessen der Einrichtung, für die sie tätig sind, in den 
Vordergrund zu stellen. 



 
2.2.8 Der Altstadtbeirat setzt sich folgendermaßen zusammen: 
 

Mitglieder mit Stimmrecht 
(insgesamt 16) 

Anzahl Benennung durch 

Anwohnerinnen / Anwohner 
mit erstem Wohnsitz in der 
Altstadt 

2 N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Fachkompetente Vertreterinnen / Vertreter für die zentralen Themenbereiche 

Bauen / Wohnen 2 
Altstadt Lüdenscheid e.V. 
N.N. (Hausbesitzer) – siehe Ziffer 
2.2.6 

Freiraum / Mobilität 1 
Behindertenbeirat 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Kita / Schule / Erziehung 1 
Vertreterin / Vertreter 
Kitas / Schulen 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Familien / Jugend(arbeit) 1 
Stadtjugendring 
Kinderschutzbund 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Senioren(arbeit) 1 
AWO 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Einzelhandel / Dienstleistungen 
/ Gastronomie 

3 
Onkel Willi & Söhne e.V. 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Nachbarschaft / Integration / 
Gemeinwesenarbeit 

2 

Ev. / Kath. Kirchen 
Vertreter von Organisationen oder 
Vereinen die die Interessen von Mig-
ranten wahrnehmen 
Halber Apfel 
Kleiner Prinz 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

Kultur und Freizeitleben 3 

Freunde der Stadtbücherei e.V. 
Lüdenscheider Altstadtbühne e.V. 
Geschichts- und Heimatverein Lüden-
scheid e.V. 
Stiftung Altstadtorgel Lüdenscheid 
Freunde der Musikschule e.V. 
Förderverein der VHS Lüdenscheid 
e.V. 
Kunstfreunde Lüdenscheid e.V. 
N.N. – siehe Ziffer 2.2.6 

 
2.2.9 Sollten Mitglieder des Altstadtbeirates wiederholt unentschuldigt nicht zu den Sit-

zungen erscheinen oder sollten sie die Sitzungen wiederholt in außergewöhnlicher 
Weise stören, so kann der Altstadtbeirat einzelne seiner Mitglieder mit einer Mehr-
heit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder oder deren Stellvertreter 
als Mitglieder des Altstadtbeirates absetzen. Die Abstimmung hierüber muss vorab 
als Tagesordnungspunkt fristgemäß angekündigt worden sein. 

 
2.2.10 Die in den Altstadtbeirat stimmberechtigte Mitglieder bzw. Stellvertretungen entsen-

denden Organisationen haben das Recht, diese Personen wieder zurückzuziehen 
und neue Personen zu benennen. Diese Veränderungen sind durch den Altstadtbei-
rat mehrheitlich zu bestätigen. 

 



2.2.11 Im Falle eines Ausschlusses oder eines Rücktritts eines stimmberechtigten Mitglieds 
beziehungsweise (bzw.) einer Stellvertretung hat die entsendende Organisation / 
haben die entsendenden Organisationen das Recht, innerhalb von vier Wochen 
nach Bekanntgabe dieses Vorgangs eine andere Person zu nominieren. Diese wird 
durch mehrheitlichen Beschluss des Altstadtbeirats in das Gremium aufgenommen. 
Erfolgt keine Nominierung oder keine Zustimmung durch den Altstadtbeirat, kann 
der Sitz durch Beschluss des Altstadtbeirats an andere geeignete Personen verge-
ben werden. 

 
2.2.12 Der Altstadtbeirat tagt grundsätzlich öffentlich. Er kann für einzelne Sitzungen be-

schließen, ganz oder in Teilen in nicht-öffentlicher Sitzung zu tagen. 
 
 
2.3 Sitzungen und Beschlussfassungen des Altstadtbeirates 
 
2.3.1 Der Altstadtbeirat tagt grundsätzlich alle 3 Monate. Die Mitglieder des Altstadtbeira-

tes werden durch das Altstadtbüro spätestens 14 Tage vor einer jeweiligen Sitzung 
zur nächsten Sitzung eingeladen. Relevante Unterlagen wie Protokolle und Förder-
anträge inklusive der Beurteilung der Förderfähigkeit sind ebenfalls unter Berück-
sichtigung dieser Frist zu versenden. 

 
2.3.2 Einladungen und die Übersendung sonstiger Informationen erfolgen grundsätzlich 

über E-Mails. Die Mitglieder des Altstadtbeirates stimmen zu, dass die von ihnen 
benannte Mailadresse für die interne Kommunikation der Mitglieder des Altstadtbei-
rates den anderen bekannt gegeben werden darf. 

 
2.3.3 Dem Altstadtbüro obliegt die Geschäftsführung des Altstadtbeirates. Es lädt zu den 

Sitzungen ein, leitet die Diskussionen und protokolliert die Sitzungen. 
 
2.3.4 Für die Beschlussfähigkeit ist die fristgemäße Einladung und die Anwesenheit von 

mindestens 9 stimmberechtigten Mitgliedern des Altstadtbeirates oder deren Stell-
vertretungen erforderlich. Beschlussfassungen erfolgen grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder oder deren Stellvertretun-
gen. Beschlussfassungen über eine Geschäftsordnung sowie über den Ausschluss 
einzelner Mitglieder erfolgen mit 2/3-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder oder deren Stellvertretungen. 

 
 
2.4 Entscheidungen über Anträge an den Altstadtfonds 
 
2.4.1 Beschlussfassungen über Anträge an den Altstadtfonds erfolgen grundsätzlich nach 

Vorstellung des Vorhabens durch die Antragstellerin bzw. den Antragsteller und 
nach einer Diskussion im Altstadtbeirat. 

 
2.4.2 Ist ein Mitglied des Altstadtbeirates durch ein Projekt im Rahmen des Altstadtfonds 

begünstigt, so nimmt dieses Mitglied an der Diskussion und an der Abstimmung 
über den Förderantrag nicht teil. Dies gilt auch für Mitglieder des Altstadtbeirates, 
die für einen Projektträger oder antragstellenden Verein verantwortlich tätig oder 
von ihm wirtschaftlich abhängig sind. In Zweifelsfällen entscheidet der Altstadtbeirat 
ohne Mitwirkung des Betroffenen über dessen Stimmberechtigung. 

 
2.4.3 Für Fälle, bei denen die Durchführung eines Vorhabens dadurch gefährdet wäre, 

dass eine rechtzeitige ordentliche Beschlussfassung durch den Altstadtbeirat ohne 
Einberufung einer gesonderten Sitzung nicht möglich ist, kann die Stadtverwaltung 
eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren in Gang setzen. 



Das Altstadtbüro wird in diesem Fall den Förderantrag mit einem ausformulierten 
Beschlussvorschlag allen stimmberechtigten Mitgliedern des Altstadtbeirates zu-
senden. Die stimmberechtigten Mitglieder des Altstadtbeirates melden dann inner-
halb von 10 Tagen ihr jeweiliges Votum schriftlich oder per E-Mail an das Altstadtbü-
ro. 
Wenn mehr als 50 % der stimmberechtigten Mitglieder des Altstadtbeirates eine 
fristgemäße Rückmeldung gegeben haben, gilt die mit einfacher Mehrheit gefasste 
Entscheidung. 
Das Umlaufbeschlussverfahren wird dann ausgesetzt, wenn mehr als 25 % der 
stimmberechtigten Mitglieder des Altstadtbeirates schriftlich oder per E-Mail Ein-
spruch gegen die Beschlussfassung im Umlaufverfahren erheben, oder wenn weni-
ger als 50 % der stimmberechtigten Mitglieder des Altstadtbeirates eine fristgemäße 
Rückmeldung gegeben haben. 
Wenn ein Beschluss nicht im Umlaufverfahren gefasst werden kann, wird mit Vor-
lauffrist von mindestens einer Woche zu einer ordentlichen Sitzung des Altstadtbei-
rates geladen, die binnen zwei Wochen nach Ablauf der Rückmeldefrist stattfinden 
muss. 

 
2.4.4 Ist die Beschlussfähigkeit im Laufe der Sitzung nicht mehr gegeben, kann die Ab-

stimmung im Nachgang der Sitzung per E-Mail erfolgen. Die Regelungen zum Um-
laufverfahren kommen dann entsprechend zur Anwendung. 

 
2.4.5 Der Altstadtbeirat hat die Möglichkeit, Empfehlungen und Auflagen zu formulieren, 

die Bestandteil des Zuwendungsbescheids an den Antragsteller sind. 
 
 
2.5 Vergabejury zum Investitionsfonds Altstadt 
 
2.5.1 Der Altstadtbeirat wählt aus seiner Mitte eine Vergabejury, die eingegangene Anträ-

ge an den Investitionsfonds Altstadt diskutiert und nach Maßgabe dieser Richtlinie 
über diese entscheidet. 

 
2.5.2 Da es sich bei Projekten aus diesem Fonds um wirtschaftsnahe Projekte handelt, 

bei denen eine 50 %ige Eigenbeteiligung der Antragsteller erforderlich ist, sollen die 
wirtschaftsnahen Vertreter des Altstadtbeirates ein relativ höheres Gewicht erhalten. 

 
2.5.3 Die Vergabejury setzt sich daher folgendermaßen zusammen: 
 

Mitglieder mit Stimmrecht (insgesamt 10) Anzahl 
Anwohnerinnen / Anwohner mit erstem Wohnsitz in der Altstadt 1 

Bauen / Wohnen / Freiraum / Mobilität 3 

Kita / Schule / Erziehung / Jugend(arbeit)/ Familien / Senio-
ren(arbeit) 

1 

Einzelhandel / Dienstleistungen / Gastronomie 3 

Nachbarschaft / Integration / Gemeinwesenarbeit 1 

Kultur und Freizeitleben 1 

 
2.5.4 Für die Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit von mindestens 6 stimmberechtigten 

Mitgliedern der Vergabejury oder deren Stellvertretungen erforderlich. Die in den 
Abschnitten 2.1 bis 2.4 verfassten Regelungen zum Altstadtbeirat kommen für die 
Vergabejury zum Investitionsfonds analog zur Anwendung. 

 
2.5.5 Das Altstadtbüro informiert den Altstadtbeirat vor der Diskussion und Beschlussfas-

sung durch die Jury über die Anträge an den Investitionsfonds Altstadt sowie im 
Nachgang über deren Entscheidung. 

 



 
2.6 Sonstige Regelungen zum Altstadtbeirat, zur Vergabejury und zur Laufzeit 
 
2.6.1 Der Altstadtbeirat und die Vergabejury zum Investitionsfonds können sich auf 

Grundlage dieser Richtlinie eine Geschäftsordnung geben. 
 
2.6.2 Der Altstadtbeirat und die Vergabejury zum Investitionsfonds arbeiten jeweils für die 

Dauer von zwei Jahren nach Aufnahme ihrer Tätigkeit. Danach werden die Gremien 
neu gebildet, um ggf. weiteren Personen die Chance zur Mitwirkung zu geben. 

 
2.6.3 Bis zur Neubesetzung des Altstadtbeirates und der Vergabejury zum Investitions-

fonds arbeiten die jeweils aktuellen Gremien kommissarisch weiter. 
 
 
2 Verfügungsfonds (allgemeines) 
 

Gemäß den Förderrichtlinien Stadterneuerung des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 22.10.2008 fördert die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Programms „Stad-
tumbau West“ die aktive Mitwirkung der Bewohnerinnen / Bewohnern, freier Träger, 
Betriebe und Initiativen bei der Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten 
Handlungskonzepts Altstadt (siehe Anlage 1, Ziffer 17 der Förderrichtlinien Stadter-
neuerung 2008 (FRL 2008)) sowie Maßnahmen zur Stärkung des zentralen Versor-
gungsbereichs Altstadt (siehe Anlage 1, Ziffer 14 FRL 2008). 

 
Zu diesem Zweck richtet die Stadt Lüdenscheid zwei gebietsbezogenen Verfü-
gungsfonds ein, den „Altstadtfonds“ nach Ziffer 17 FRL 2008 und den „Investitions-
fonds Altstadt“ nach Ziffer 14 FRL 2008. 

 
Die Förderung erfolgt im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens sowie im Rahmen 
der verfügbaren Haushaltsmittel der Stadt Lüdenscheid und der vom Land NRW 
bewilligten Zuwendungen. Ein Rechtsanspruch auf Förderung nach dieser Richtlinie 
besteht nicht. 

 
Die Projekte und Aktionen müssen die Realisierung der Ziele des Integrierten Hand-
lungskonzepts Altstadt dienen, einen eindeutigen Bezug zur Altstadt haben und pri-
mär in dem in Anlage 2 dargestellten Programmgebiet „Altstadt Lüdenscheid“ wir-
ken. 

 
 
3 Altstadtfonds 
 
4.1 Fördergrundsätze und Förderzweck 
 
4.1.1 Die Maßnahmen im Rahmen des Altstadtfonds sollen aus der Bewohnerschaft bzw. 

von Einrichtungen und Organisationen aus dem Quartier initiiert werden. Sie müs-
sen einen signifikanten Beitrag zur Aktivierung, Einbindung und/ oder Vernetzung 
der Bewohnerinnen / Bewohner oder der Einrichtungen und Organisationen des 
Programmgebiets leisten und sollen das ehrenamtliche Engagement fördern. 

 
4.1.2 Die Projekte und Aktionen müssen mindestens einem, sollten idealerweise mehre-

ren der folgenden Kriterien entsprechen: 
 

 Stärkung des Images der Altstadt. 
 Erhöhung der Identifikation der Bewohnerinnen / Bewohner mit der Altstadt. 
 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Altstadt. 



 Stärkung der nachbarschaftlichen Kontakte und des Zusammenlebens der ver-
schiedenen Generationen und Kulturen in der Altstadt. 

 Stärkung der Vernetzung von Einrichtungen und Organisationen in der Altstadt. 
 Belebung der Stadtteilkultur und Stärkung der Freizeit- und Aufenthaltsfunktion. 
 Stärkung der Wohnfunktion des Stadtteils.  
 Förderung der Teilhabe der Bevölkerung am wirtschaftlichen, sozialen und kultu-

rellen Leben in der Altstadt. 
 Weiterbildung und Informationsverbreitung, soweit dies für die Erreichung der 

Ziele des IHK Altstadt erforderlich ist. 
 Gestaltung des öffentlichen Raums. 

 
4.1.3 Maßnahmen, die erstmals durchgeführt werden, werden bevorzugt gefördert. 
 
 
4.2 Fördervoraussetzungen 
 

Eine Förderung nach dieser Richtlinie erfolgt nur unter den folgenden Vorausset-
zungen: 

 
 Die Mittel aus dem Altstadtfonds dürfen nicht die Regelfinanzierung von bereits 

laufenden Projekten und Maßnahmen ersetzen. 
 Alle für die Maßnahme erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen lie-

gen vor. 
 Sämtliche Maßnahmen werden mit der Stadt Lüdenscheid abgestimmt. Bei der 

Durchführung der Maßnahmen sind die im Förderbescheid genannten Nebenbe-
stimmungen zu beachten. Es darf nicht gegen geltendes Recht verstoßen wer-
den. 

 Die Mindestteilnehmerzahl für Aktionen, Kurse und Workshops beträgt 5 Teil-
nehmer. 

 Grundsätzlich sollten die Vorhaben nicht länger als ein Jahr dauern. 
 
 
4.3 Zuwendungsempfänger 
 
4.3.1 Zuwendungsempfänger können folgende natürliche und juristische Personen sein: 
 

 Bewohnerinnen / Bewohner im Stadtumbaugebiet Altstadt. 
 Unternehmerinnen / Unternehmer mit Sitz im Stadtumbaugebiet Altstadt. 
 Vereine und Bürgerinitiativen. 
 Gemeinnützige Träger. 
 Öffentliche und private Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. 

 
4.3.2 Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Lüdenscheid können nicht Zuwendungs-

empfänger sein. Dies gilt nicht für diesen Einrichtungen zugehörigen privaten För-
dervereinen oder ähnliches. 

 
 
4.4 Förderfähige Kosten 
 
4.4.1 Gefördert werden nur nachgewiesene Kosten, keine pauschalen Kosten. Förderfä-

hig sind folgende Kostenarten. 
 

 Sachkosten. 
 Honorarkosten im Rahmen der Richtlinien des Fördergebers und der Stadt Lü-

denscheid. 



 Investitionsgüter, die im Stadtumbaugebiet Altstadt zum Einsatz kommen 
 Unrentierliche Kosten. 

 
4.4.2 Aus den über den Verfügungsfonds Altstadt finanzierten Vorhaben dürfen keine 

Folgekosten entstehen, es sei denn, die Vorhaben eignen sich dazu, mehrfach auf-
gelegt zu werden, und die Finanzierung der Folgekosten wurde von den Initiatoren 
im Vorfeld gesichert. 

 
4.4.3 Maßnahmen können nur dann wiederholt gefördert werden, wenn eine Perspektive 

zur Verstetigung des Angebots ohne Mittel des Altstadtfonds plausibel dargestellt 
wird. Eine Folgeförderung soll grundsätzlich nur degressiv in Schritten von jeweils 
20 % bezogen auf die jeweils vorhergehende Förderhöhe für diese Maßnahme er-
folgen. 

 
 
4.5 Förderausschluss 
 

Folgende Maßnahmen werden nicht gefördert: 
 

 Bauliche Maßnahmen. 
 Maßnahmen, mit deren Durchführung vor der Bewilligung bereits begonnen wur-

de oder die abgeschlossen sind. 
 Maßnahmen, die anderweitig gefördert werden können (Vermeidung von Doppel-

förderungen). 
 Maßnahmen, die der Gewinnerzielung dienen. 
 Maßnahmen, die zu den rechtmäßigen Pflichtaufgaben der Stadt Lüdenscheid 

oder einer Einrichtung gehören. 
 
 
4.6 Art, Form und Höhe der Förderung 
 

Die Förderung im Rahmen dieser Richtlinien erfolgt als verlorener Zuschuss. Die 
Höhe des Zuschusses berechnet sich wie folgt: 

 
 Die Bezuschussung von Projekten kann bis zur vollständigen Übernahme der 

förderfähigen Gesamtkosten erfolgen. 
 Der Zuschuss soll den Betrag von 5.000 Euro pro Maßnahme nicht übersteigen. 

Anträge, die diese Summe übersteigen, werden im Falle einer Befürwortung 
durch den Altstadtbeirat an den Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt des Ra-
tes der Stadt Lüdenscheid zur dortigen Beschlussfassung weitergeleitet. 

 Die Höhe der Förderung ermittelt sich aus den förderfähigen Gesamtkosten ab-
züglich der erfolgten Einnahmen und den Zuschüssen Dritter. 

 
 
4.7 Antragstellung und Bewilligung 
 
4.7.1 Förderanträge nach dieser Richtlinie sind schriftlich über das Altstadtbüro an die 

Stadt Lüdenscheid (nachfolgend Stadtverwaltung genannt) zu stellen. Die Stadtver-
waltung stellt hierzu ein geeignetes Antragsformular bereit, das zu verwenden ist. Im 
Altstadtbüro erfolgen die Beratung der Antragsteller bei der Entwicklung der Projek-
tideen und eine Unterstützung bei der Formulierung der Förderanträge. 



 
4.7.2 Anträge müssen rechtzeitig, mindestens aber 30 Arbeitstage (Eingang bei der 

Stadtverwaltung über das Altstadtbüro) vor einer jeweiligen Sitzung des Altstadtbei-
rates beim Altstadtbüro eingegangen sein, um eine Antragsberatung und Antrags-
prüfung sowie eine rechtzeitige Versendung des Antrags gewährleisten zu können. 

 
4.7.3 Die Reihenfolge der Bearbeitung der Antragsstellung richtet sich nach dem Ein-

gangsdatum. Entscheidungen erfolgen in der Reihenfolge, in der Entscheidungsreife 
eintritt. 

 
4.7.4 Die Stadtverwaltung klärt in Zusammenarbeit mit dem Altstadtbüro im Vorfeld die 

formale Förderfähigkeit der beantragten Projekte - auch unter Berücksichtigung der 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und Zuweisungen.  

 
4.7.5 Anträge, die nach der Prüfung als nicht förderfähig bewertet sind, werden dem Alt-

stadtbeirat nachrichtlich unter Benennung der Ausschlussgründe zur Kenntnis ge-
geben. 

 
4.7.6 Alle förderfähigen Anträge werden den Mitgliedern des Altstadtbeirates 14 Tage vor 

einer jeweiligen Sitzung zur Verfügung gestellt. 
 
4.7.7 Der Altstadtbeirat entscheidet über die Förderwürdigkeit der jeweiligen Anträge. Die 

Mittel werden durch den Altstadtbeirat vergeben (siehe Abschnitt 2.3 und 2.4). An-
träge mit einem Volumen von mehr als 5.000 Euro werden gemäß Abschnitt 4.6 
nach dem Votum durch den Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt des Rates der 
Stadt Lüdenscheid entschieden. 

 
4.7.8 Die Antragsteller sind zur Vorstellung ihrer Anträge zu den Sitzungen einzuladen, 

damit der Altstadtbeirat sich ein Bild über die jeweiligen Anträge und die Antragstel-
ler machen kann. 

 
4.7.9 Die Festsetzung des Förderbetrages erfolgt auf Grundlage eines Finanzplans, der 

als Bestandteil des Förderantrages einzureichen ist. Die Kostenermittlung wird 
durch das Altstadtbüro und die Stadtverwaltung geprüft. 

 
4.7.10 Der Zuschuss wird von der Stadtverwaltung auf Grundlage der Entscheidung des 

Altstadtbeirates durch schriftlichen Förderbescheid mit den erforderlichen Nebenbe-
stimmungen bewilligt. 

 
4.7.11 Eine nachträgliche Zuschusserhöhung bei Überschreitung der veranschlagten Kos-

ten erfolgt grundsätzlich nicht. 
 
4.7.12 Auf Grundlage eines schriftlichen Antrags kann die Stadtverwaltung bei Vorliegen 

ausreichender Gründe dem Beginn einer Maßnahme vor Erteilung eines Förderbe-
scheids zustimmen. Ein Anspruch auf Bewilligung des Förderantrags kann aus einer 
Zustimmung zu einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn nicht abgeleitet werden. 

 
 
4.8 Pflichten des Fördernehmers 
 
4.8.1 Mit der Maßnahmenumsetzung darf grundsätzlich erst nach Vorliegen des schriftli-

chen Förderbescheids begonnen werden, ansonsten kann keine Förderung der 
Maßnahme erfolgen (siehe Abschnitt 4.5). 

 
4.8.2 Nach Erteilung des Förderbescheides dürfen Änderungen der Maßnahmen nur mit 

schriftlicher Zustimmung der Stadtverwaltung erfolgen. 



 
4.8.3 Zur Vergabe von Leistungen (zum Beispiel Einkäufe, Aufträge) ab 500 Euro sind 5 

Angebote anzufordern. Zudem ist jederzeit nach den Kriterien der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu handeln. 

 
4.8.4 Änderungen an den Antragsinhalten sowie Veränderungen einzelner Kostenpositio-

nen innerhalb des Finanzplans von mehr als 10 % sind vorab rechtzeitig mit der 
Stadtverwaltung bzw. mit dem Altstadtbüro abzustimmen. In der Regel ist ein Ände-
rungsantrag notwendig. 

 
4.8.5 Der Zuwendungsempfänger hat der Stadtverwaltung nach Durchführung des Vor-

habens die Fertigstellung anzuzeigen und innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Projektabschluss die entstandenen Kosten mit einem Verwendungsnachweis in 
qualifizierter Form nachzuweisen. Hierzu gehören: 

 
 Ein kurzer Projektbericht samt Fotodokumentation. 
 Eine vollständige und nachvollziehbare Übersicht über die Kosten und die Finan-

zierung des Projekts (Einnahmen/ Ausgaben). 
 Die schriftliche Dokumentation der Angebotsabfragen, erhaltenen Angebote, 

Auswertungen sowie der Vertrag/ die Beauftragung und notwendige Begründun-
gen. 

 Rechnungen und Zahlungsbelege sind im Original vorzulegen. 
 Belege der Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit (jeweils zwei Belegexemplare). 
 Sofern Gegenstände angeschafft werden, sind diese zu inventarisieren. 

 
4.8.6 Zu jedem Projekt ist grundsätzlich in geeigneter Form Öffentlichkeitsarbeit zu leis-

ten. Die Öffentlichkeitsarbeit ist frühzeitig mit dem Altstadtbüro abzustimmen. 
Grundsätzlich ist dabei auf die finanzielle Unterstützung durch den Altstadtfonds 
über das Programm "Stadtumbau West" unter Einsatz von Mitteln des Bundes, des 
Landes NRW und der Stadtverwaltung zu verweisen. Die Vergaberichtlinien und die 
Publizitätsvorschriften des Zuwendungsgebers sind einzuhalten. Die dafür notwen-
digen Materialien sind im Altstadtbüro erhältlich. 

 
4.8.7 Der Fördernehmer überlässt der Stadtverwaltung das Nutzungsrecht an den Materi-

alien der Öffentlichkeitsarbeit und an den im Rahmen des Verwendungsnachweises 
eingereichten Fotos und Videos für deren Öffentlichkeitsarbeit. 

 
4.8.8 Der Zuwendungsempfänger hat den zuständigen Prüfern externer Prüfinstanzen, 

städtischen Bediensteten oder Beauftragten (Altstadtbüro) jederzeit zu ermöglichen, 
die geförderten Projekte in Augenschein zu nehmen und die für die Förderung maß-
geblichen Unterlagen einzusehen. 

 
4.8.9 Die über den Altstadtfonds angeschafften beweglichen Gegenstände und Erstein-

richtungen sind innerhalb des Zweckbindungszeitraumes von 5 Jahren ausschließ-
lich für den Zuwendungszweck zu verwenden. 

 
4.8.10 In Abstimmung mit der Stadtverwaltung kann für eine mögliche Verleihung der ge-

förderten Gegenstände und Ersteinrichtungen eine angemessene Kaution sowie ei-
ne angemessene Instandhaltungsgebühr erhoben werden. Letztere ist zu dokumen-
tieren, in getrennter Kasse zu führen und auf Verlangen der Stadtverwaltung nach-
zuweisen; sie darf zweckgebunden nur für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen 
verwendet werden. Ist dies nicht der Fall, ist der Zuwendungsbescheid in Höhe die-
ser Gebühr durch die Stadt Lüdenscheid zu kürzen. Bereits ausgezahlte Zuwen-
dungen sind zurück zu fordern. 

 
 



4.9 Mittelauszahlung, Verwendungsprüfung 
 
4.9.1 Der Fördernehmer finanziert die bewilligte Förderung grundsätzlich vor. Er beantragt 

bei der Stadtverwaltung die Auszahlung des Zuschusses mit Vorlage des Verwen-
dungsnachweises samt vollständigen Unterlagen (siehe Abschnitt 4.8) im Original 
(Kostenerstattungsprinzip). Die Auszahlung erfolgt nach Prüfung der Unterlagen 
durch die Stadtverwaltung. Diese entscheidet auch über die Entlastung der zweck-
entsprechenden Verwendung der Mittel zum Ende der Zweckbindungsfrist. 

 
4.9.2 Sind die nachgewiesenen Kosten geringer als die dem Förderbescheid zugrunde 

gelegten Kosten, wird der Zuschuss entsprechend reduziert. 
 
4.9.3 Die Mittelauszahlung erfolgt nicht oder nur anteilig, wenn gegen Regelungen dieser 

Richtlinie oder gegen Nebenbestimmungen aus dem Förderbescheid verstoßen 
wurde oder im Falle falscher Angaben des Antragstellers. 
In diesen Fällen kann der Förderbescheid - auch nach Auszahlung des Zuschusses 
- widerrufen, abgeändert bzw. zurückgenommen werden. Bereits ausgezahlte Zu-
schüsse werden zurückgefordert und verzinst. 

 
 
5 Investitionsfonds Altstadt 
 
5.1 Fördergrundsätze und Förderzweck 
 
5.1.1 Über den Investitionsfonds Altstadt werden insbesondere investive Projekte finanzi-

ell gefördert, die ausschließlich im Geltungsbereich des Programmgebiets „Integrier-
tes Handlungskonzept Altstadt“ liegen. 

 
5.1.2 Über die Verwendung der Mittel aus dem Investitionsfonds Altstadt entscheidet die 

Vergabejury (siehe Abschnitt 2.5). 
 
5.1.3 Gefördert werden: 
 

 Maßnahmen zur Stärkung von Kultur in der Altstadt. 
 Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt. 
 Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtbildes. 
 Maßnahmen zur Imagebildung. 
 Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandels und der Gastronomie. 
 Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit   
 Maßnahmen/ Aktionen/ Workshops zur Aufwertung der Altstadt 
 Mitmachaktionen/ Festivitäten in der Altstadt 

 
 
5.2. Fördervoraussetzungen 
 

Die Fördervoraussetzungen entsprechen den in Abschnitt 4.2 getroffenen Regelun-
gen zum Altstadtfonds. 

 
 
5.3 Zuwendungsempfänger 
 

Die möglichen Zuwendungsempfänger entsprechen denen in Abschnitt 4.3 getroffe-
nen Regelungen des Altstadtfonds. 

 



 
5.4 Förderfähige Kosten 
 
5.4.1 Die Mittel des Investitionsfonds Altstadt können für Investitionen und die dafür not-

wendigen vorbereitenden Maßnahmen im Fördergebiet eingesetzt werden. Die För-
derobergrenze liegt bei 50 % der förderfähigen Gesamtkosten. 

 
5.4.2 Der Teil der förderfähigen Gesamtkosten eines jeweiligen Projekts, der nicht aus der 

Städtebauförderung gefördert wird, kann auch für begleitende nichtinvestive Maß-
nahmen eingesetzt werden. 

 
5.4.3 Aus den über den Investitionsfonds Altstadt finanzierten Vorhaben dürfen keine Fol-

gekosten entstehen, es sei denn, die Vorhaben eignen sich dazu, mehrfach aufge-
legt zu werden, und die Folgekosten wurden von den Initiatoren im Vorfeld gesi-
chert. 

 
5.4.4 Maßnahmen können nur dann wiederholt gefördert werden, wenn eine Perspektive 

zur Verstetigung des Angebots ohne Mittel des Investitionsfonds Altstadt plausibel 
dargestellt wird. Eine Folgeförderung soll grundsätzlich nur degressiv in Schritten 
von jeweils 20 % bezogen auf die jeweils vorhergehende Förderhöhe dieser Maß-
nahme erfolgen. 

 
5.4.5 Gefördert werden können nur nachgewiesene Kosten, keine pauschalen Kosten. 
 
 
5.5 Förderausschluss 
 

Folgende Maßnahmen werden nicht gefördert: 
 

 Maßnahmen, mit deren Durchführung vor der Bewilligung bereits begonnen wur-
de oder die abgeschlossen sind. 

 Maßnahmen, die anderweitig gefördert werden können (Vermeidung von Doppel-
förderungen). 

 Maßnahmen, die der Gewinnerzielung dienen. 
 Maßnahmen, die zu den rechtmäßigen Pflichtaufgaben der Stadt Lüdenscheid 

oder einer Einrichtung gehören. 
 
 
5.6 Art, Form und Höhe der Förderung 
 

Die Regelungen zur Art, zur Form und zur Höhe der Förderung von Projekten ent-
sprechen den in Abschnitt 4.6 getroffenen Regelungen zum Altstadtfonds mit der 
Ausnahme, dass hier die Förderobergrenze bei 50 % der förderfähigen Gesamtkos-
ten liegt. 

 
 
5.7 Antragstellung und Bewilligung 
 

Die Regelungen zur Antragstellung und zur Bewilligung von Projekten entsprechen 
den Abschnitt 4.7 getroffenen Regelungen zum Altstadtfonds. 

 



 
5.8 Pflichten des Fördernehmers 
 

Die Pflichten des Fördernehmers entsprechen den in Abschnitt 4.8 getroffenen Re-
gelungen zum Altstadtfonds. Abweichend von Abschnitt 4.8.9 betrifft die Zweckbin-
dung 10 Jahre für bauliche Anlagen und Grundstücke. 

 
 
5.9 Mittelauszahlung, Verwendungsprüfung 
 

Die Regelungen zur Mittelauszahlung und zur Verwendungsprüfung entsprechen 
den in Abschnitt 4.9 getroffenen Regelungen zum Altstadtfonds. Abweichend von 
Abschnitt 4.9.1 ist hier keine Entlastung erforderlich. 

 
 
6 Inkrafttreten 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Lüdenscheid       Der Bürgermeister 
 



Anlage 1 
zur Richtlinie der Stadt Lüdenscheid zur Einrichtung eines Altstadtbeirates zur Bür-
gerbeteiligung sowie zur Vergabe der Budgets aus den Verfügungsfonds im Stadtum-
baugebiet „Altstadt Lüdenscheid“ vom 15.11.2017 
 
 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur 
Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008) 
(Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
vom 22.10.2008 - V.5 – 40.01 -) 
(Auszug: Ziffern 14 und 17) 
 
 
(…) 
 
14. Verfügungsfonds 
 
(1) Zur Stärkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste - 

insbesondere gewerblichen Leerstand – bedroht oder betroffen sind, kann ein ge-
meindlicher Fonds eingerichtet werden. Der Fonds, dessen Mittel ein lokales Gre-
mium ausreicht, kann mit 50 v. H. aus Mitteln der Städtebauförderung von Bund, 
Land und Gemeinde finanziert werden. Voraussetzung für die Förderung ist jedoch, 
dass 50 v. H. der Mittel von der Wirtschaft, von Immobilien- und Standortgemein-
schaften, von Privaten und/oder aus zusätzlichen Mitteln der Gemeinde in den 
Fonds eingestellt werden. 

 
(2) Die Mittel des Verfügungsfonds können für Investitionen und die dafür notwendigen 

vorbereitenden Maßnahmen im Fördergebiet eingesetzt werden. Der Teil der Mittel, 
der nicht aus der Städtebauförderung stammt, kann auch für nichtinvestive Maß-
nahmen eingesetzt werden. Für die Auszahlung der Mittel nach Nr. 28 gelten die 
Bestimmungen von Nr. 7 VVG zu § 44 LHO i. V. m. Nr. 1 ANBest-G. 

 
(…) 
 
17. Aktive Mitwirkung der Beteiligten 
 
(1) Gemeinden, die für Stadtteilbeiräte einen Verfügungsfonds zur aktiven Mitwirkung 

der Beteiligten bei der Aufstellung und Umsetzung des städtebaulichen Entwick-
lungskonzeptes einrichten, können gefördert werden. 

 
(2) Zuwendungsfähig sind die Ausgaben für Maßnahmen zur Durchführung von Work-

shops zu Aufgabenstellungen im Stadtteil, Mitmachaktionen im Stadtteil, Wettbe-
werbe zu Themenstellungen im Stadtteil, Imagekampagnen und andere geeignete 
Maßnahmen zur Aktivierung der Beteiligten im Stadtteil. Zuwendungsfähig sind 
höchstens 5 € je Einwohner des Stadtteils je Jahr. Für die Auszahlung der Mittel 
nach Nr. 28 gelten die Bestimmungen von Nr. 7 VVG zu § 44 LHO i. V. m. Nr. 1 
ANBest-G. 

 
(3) Über die Vergabe der Mittel ist auf der Grundlage gemeindlicher Richtlinien zu ent-

scheiden, in denen die Art und der finanzielle Umfang sowie der Verwendungs-
zweck der Mittel des Verfügungsfonds zu regeln sind. Die verantwortliche Stelle, die 
die Entlastung für die zweckentsprechende Verwendung der Mittel des Verfügungs-
fonds bestätigt, ist in den gemeindlichen Richtlinien zu bestimmen. 

 
(…) 



Anlage 2 
zur Richtlinie der Stadt Lüdenscheid zur Einrichtung eines Altstadtbeirates zur Bür-
gerbeteiligung sowie zur Vergabe der Budgets aus den Verfügungsfonds im Stadtum-
baugebiet „Altstadt Lüdenscheid„ vom 15.11.2017 
 
 
Abgrenzung des Programmgebiets „Altstadt Lüdenscheid“ 
 
 

- Gebietskarte - 
 
 

 


